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Xundheit in Bärn

Der Bundesrat wird damit beauf-

tragt, ein Massnahmenpaket vor-

zulegen, mit dem die beschämen-

den Mängel bei der Pflege älterer

Menschen in der Schweiz behoben

werden.

Begründung

Die Qualität der Pflege in der
Schweiz ist rapide am Sinken und
führt teilweise zu unwürdigen Zu-
ständen sowohl für die  Pflege -
bedürftigen wie auch für die  Mit -
arbeitenden. Pflegebedürftige wer-
den zu Kostenträgern degradiert.
Die Gewinnorientierung lässt die
Menschen vergessen. Die Mel-
dungen bei der Unabhängigen Be-
schwerdestelle für das Alter (UBA)

nehmen zu. Freiheitseinschrän-
kende Massnahmen dienen oft-
mals Effizienzgewinnen statt dem
Schutz der Pflegebedürftigen. Das
ist der Schweiz unwürdig! 
Gleichzeitig stossen die Mitarbei-
tenden zunehmend an ihre Gren-
zen. Die physische wie auch die
psychische Belastung steigt stetig.
Mit der demografisch bedingt stei-
genden Pflegekapazität geht ein
ebenso steigender Fachkräfteman-

 gel einher, was das System ir-
gendwann in den Kollaps führen
kann. Es ist deshalb dringend und
elementar, dass der Bundesrat
hier das Heft in die Hand nimmt
und ein umfassendes Massnah-
menpaket vorlegt, mit dem nach-
haltig eine menschenwürdige
Pflege in der Schweiz sicherge-
stellt wird.

MOTION vom 3.5.2017

Offensive für eine menschenwürdige Pflege in der Schweiz

Fraktion BD,

Sprecherin:

Nationalrätin

Rosmarie
Quadranti

Der Bundesrat ist sich der He-
rausforderungen im Bereich der
Langzeitpflege bewusst. Er hat
sich deshalb diesem Thema ge-
meinsam mit den Kantonen im
Rahmen des Dialogs Nationale
Gesundheitspolitik angenommen.
Aufgrund der Kompetenzvertei-
lung zwischen Bund und Kanto-
nen im Bereich der Pflege und
Betreuung älterer Menschen liegt
die Sicherstellung der Qualität
der Pflege älterer Menschen aber
primär in der Zuständigkeit der
Kantone.
Im Bericht des Bundesrates vom
25. Mai 2016 wurde festgehalten,
dass neben der Stärkung der
Prävention zur Verhinderung der
Pflegebedürftigkeit vor allem
Massnahmen zur Steigerung der
Qualität und der Effizienz in der
Versorgung nötig sind, um den
Herausforderungen im Bereich
der Langzeitpflege zu begegnen.
So kann z.B. durch die Förderung
der koordinierten Versorgung die

Pflege effektiver und effizienter
aufgestellt werden. Auch im Rah-
men der Umsetzung der Natio-
nalen Demenzstrategie 2014 bis
2019 wird dem Thema der Quali-
tät der Pflege, aber auch der Ein-
haltung von ethischen Leitlinien
bei der Betreuung und Pflege de-
menzkranker Menschen beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt.
Im Rahmen des Dialogs Natio-
nale Gesundheitspolitik haben
sich Bund und Kantone am
2. Juni 2016  darauf verständigt,
dass sie die Umsetzung dieser
Massnahmen im Rahmen der
geltenden Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen ge-
meinsam angehen wollen.
Auch den Fachkräftemangel im
Bereich der Pflege gehen Bund
und Kantone gemeinsam an. Ein
wichtiges Instrument dazu ist die
Fachkräfteinitiative, die seit 2015
gemeinsam mit den Kantonen
umgesetzt wird. Dabei wird dem
Fachkräftemangel in der Pflege

insbesondere mit folgenden Mass-
nahmen begegnet: Mit dem am
5. Dezember 2014 vom Bundes-
rat verabschiedeten «Aktions-
plan zur Unterstützung und Ent-
lastung von betreuenden und
pflegenden Angehörigen» sollen
pflegende Angehörige entlastet
und unterstützt werden. Damit
soll die Nachfrage nach profes-
sioneller Pflege reduziert wer-
den. Mit dem Gesundheitsberu-
fegesetz vom 30. September 2016
wird die Ausbildungsqualität der
Pflegeberufe erhöht und damit
deren Attraktivität gefördert.
Ebenfalls im Rahmen der FKI hat
der Bundesrat am 9. Dezember
2016 entschieden, weitere Mass-
nahmen zur Förderung des An-
sehens der Langzeitpflege zu
 ergreifen sowie Kurse für den
Wiedereinstieg und konkrete Ver-
besserungen der Arbeitsumge-
bung zur Erhöhung der Verweil-
dauer im Beruf finanziell zu
 unterstützen. Der Bundesrat hat

beispielsweise das Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI) beauftragt,
kantonale Förderprogramme für
Wiedereinsteigende in die Lang-
zeitpflege finanziell zu unterstüt-
zen. Mit der Übernahme der Kos-
ten für Wiedereinstiegskurse sol-
len Bund und Kantone von 2018
bis 2022 gemeinsam 2000 diplo-
mierte Pflegefachkräfte dafür
gewinnen, in die Langzeitpflege
zurückzukehren. Diese Mass-
nahmen bauen auf dem Anfang
2016 abgeschlossenen Master-
plan Bildung Pflegeberufe auf. 
Mit diesen laufenden Massnah-
men trägt der Bundesrat dem be-
rechtigten Anliegen der Motion
bereits Rechnung und geht im
Rahmen der Bundeskompeten-
zen die anerkannten Herausfor-
derungen im Bereich der Lang-
zeitpflege an.

Der Bundesrat beantragt die
Ablehnung der Motion.

Stellungnahme des Bundesrates vom 16.8.2017
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Im September 2016 hat das EDI
angekündigt, Modelle zu analysie-
ren, die in anderen europäischen
Ländern zur Steuerung des Men-
genwachstums in der  obligato -
rischen Krankenpflegeversiche-

rung (OKP) eingesetzt werden.
Dabei stünden Deutschland und
die Niederlande im Vordergrund;
analysiert werden sollten Steue-
rungsinstrumente bei den Men-
gen sowie den ambulanten und
stationären Budgets. Innerhalb
eines Jahres hat das EDI Vor-
schläge für das weitere Vorgehen
in Aussicht gestellt. Ich bitte den
Bundesrat, folgende Fragen zu
beantworten:

1. Wie lautet der Auftrag?
2. Um wen handelt es sich bei den
erwähnten Experten? Nach
welchen Kriterien wurden sie
ausgewählt?

3. Wieso setzt das EDI ein auslän-
disches Expertengremium ein,
wenn das Departement selber
auf eine namhafte Experten-
gruppe mit grosser Auslander-
fahrung zurückgreifen kann?

4. Medienberichten zufolge wird
sich im Juni 2017 auch der Ge-

samtbundesrat mit dem Fra-
genkomplex Kostenentwicklung
in der obligatorischen Kranken-
versicherung befassen. Wird er
eine Auslegeordnung vorneh-
men, bei der auch Themen wie
Lockerung des Vertragszwangs
bei Überversorgung und Vertrags-
freiheit zur Sprache kommen?
Unter anderem im Postulat SGK-
SR 16.3000 hat das Parlament
die Aufarbeitung solcher Alter-
nativen in Auftrag gegeben.

INTERPELLATION vom 4.5.2017

Ausländische Experten für hausgemachte Probleme?

1. Die Expertengruppe wurde vom
Eidgenössischen Departement
des Innern (EDI) eingesetzt, um
anhand einer Analyse der inter-
nationalen Erfahrungen zur
Steuerung des Mengenwachs-
tums Instrumente zur Beeinflus-
sung der Mengenentwicklung in
der Schweiz vorzuschlagen. Diese
sollen primär von den Tarifpart-
nern oder subsidiär von den Tarif-
genehmigungsbehörden einge-
setzt werden können. Auch In-
strumente, die Änderungen des
regulatorischen Rahmens not-
wendig machen, sollen in die
Überlegungen einbezogen wer-
den. Weitere Massnahmen zur
Vermeidung unnötiger Leistun-
gen können ebenfalls vorge-
schlagen werden. Geplant ist,
dass die Expertengruppe ihren
Bericht mit möglichen Kosten-
dämpfungsmassnahmen zur Ent-
lastung der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung dem EDI
im Herbst 2017 unterbreitet.
2. Bei den Mitgliedern der Ex-
pertengruppe handelt es sich um
Personen mit medizinischem
und gesundheitsökonomischem
Hintergrund aus Praxis, For-
schung und Verwaltung der
Schweiz, Deutschland, Frank-
reich und der Niederlande, die

sich mit dem Thema Kosten-
dämpfung im Gesundheitswesen
beschäftigt haben. Dies sind:
� Alt-Ständerätin und Alt-Regie-
rungsrätin Verena Diener (Zü-
rich): Vorsitzende der Exper-
tengruppe;

� Dr. med. Brida von Castelberg,
Ärztin (Zürich);

� Prof. Dr. med. Dieter Conen,
Arzt (Buchs AG);

� Dr. med. Yves Eggli, Institut
universitaire de médecine so-
ciale et préventive, Centre hos-
pitalier universitaire vaudois
CHUV et Université de Lau-
sanne;

� Dr. Heinz Locher, Gesund-
heitsökonom (Bern);

� Prof. Dr. Tilman Slembeck,
School of Management and
Law, Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften;

� Prof. Dr. Rudolf Blankart,
Kompetenzzentrum für Public
Management, Universität Bern
und sitem-insel AG (DE);

� Prof. Dr. Reinhard Busse,
Technische Universität Berlin
und European Observatory on
Health Systems and Policies
(DE);

� Dr. Zeynep Or, Institut de re-
cherche et documentation en
économie de la santé IRDES,

Université Paris Panthéon-
Sorbonne (FR);

� Prof. Dr. Patrick Jeurissen,
Radboud University Medical
School (NL);

� Stefan Meierhans, Preisüber-
wacher PUE;

� Serge Gaillard, Direktor Eidge-
nössische Finanzverwaltung
EFV;

� Eric Scheidegger, Stv. Direktor
Staatssekretariat für Wirt-
schaft SECO;

� Michael Jordi, Zentralsekretär
der Schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Gesund-
heitsdirektorinnen und -direk-
toren GDK.

3. Es handelt sich nicht um ein
ausländisches Expertengremium,
sondern um eine Expertengruppe
mit internationaler Beteiligung:
Das 14-köpfige Gremium vereint
10 schweizerische sowie 4 aus-
ländische Expertinnen und Ex-
perten. Mit der Einsetzung der
Expertengruppe wollte der Bun-
desrat – zusätzlich zu den bereits
laufenden und geplanten Kosten-
dämpfungsmassnahmen – expli-
zit die Modelle anderer europäi-
scher Länder analysieren. Er
geht davon aus, dass die  aus -
ländischen Experten vertiefte
Kenntnisse und Detailwissen zu

den Erfahrungen mit den in ihren
Ländern eingesetzten Kosten-
und Mengensteuerungsinstru-
menten einbringen können. Wei-
tere Informationen zur Experten-
gruppe sind auf der Internetseite
des Bundesamtes für Gesundheit
zu finden.
4. Die Kostendämpfung in der
Krankenversicherung ist eine der
Prioritäten des Bundesrates im
Rahmen der Strategie «Gesund-
heit2020». Der Gesamtbundesrat
hat sich deshalb an seiner Klau-
sur Ende Juni 2017 mit einem
breiten Katalog an laufenden und
geplanten Kostendämpfungs-
massnahmen befasst. Eine Auf-
arbeitung von Alternativen zur
Zulassungssteuerung in Erfül-
lung des Postulates 16.3000 hat
der Bundesrat bereits in seinem
Bericht vom 3. März 2017 vorge-
nommen. Auf der Basis des Pos-
tulatsberichts hat der Bundesrat
einen Vorschlag zur Änderung
des Bundesgesetzes über die
Krankenversicherung Anfang
Juli 2017 in die Vernehmlassung
geschickt.

Stellungnahme des Bundesrates vom 16.8.2017

Lorenz Hess

Nationalrat BDP
Kanton Bern


